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Bürger Gesetzgeber, mit wärmster Theilnchmung das

Schiksal dieser ehrwürdigen Klaße von Slaalsdürgern
bedauert, und mit lebhafter Hofnung, einer baldigen
besseren Zukunft entgegen gesehen, um alsdann unge-
säunil die Erfüllung Ihrer gegebenen theuersten Verhelft
suiigen durch die endliche Berichtigung dieser Staats-
schuld zu bewerkstelligen. Sie haben indessen damit den

Anfang gemacht, daß Sie die Beziehung der Bodcnzinse
sur das Jahr »8oo, und die, welche für die Jahre -798
und -799 zu bezahle" anssimrdcn, angeordnet, und den

daherigen Ertrag fur die Geistliche» bestimmt habe».
Allein Bürger Gefctzgcber, fo gerecht und wohlthätig
dicfe einstweilige Verfügung war, fo wenig entsprechend
konnte im Ganzen der Erfolg seyn, weil er den Geist,
iichen nur einen sehr geringen Beytrag auf Rechnung der

vergangenen Rûkstànde verfcyafl, und tce Suüstand
ihrer Einkünfte, dieselbe» mit icdem Tag mehr anhaust
und ihre Noth je länger je dringender macht.

Bürger Gesetzgeber! Sie haben den Grundsatz ange.
Nommen, daß es weder gerecht noch billig wäre, den.

jcniM ihre Belohnung nicht zukommen zu lassen die sie

in Ausoofteimgen und im Dienste deS Vaterlands, wohl
v^dient habe», und die ihnen von dem Staat ist zugesi,

cherl worden. In Gemäßheit dieses Grundsatzes haben
Sie zur Tilgung der Rukstände an die Beamte», wegen
dem Mangel hinreichender Hilfsmittel, und da es die
Umstände nicht anders erlaubten Ihre Zuflucht zu Ver,
äussenmg eines Theils der Staatsgüter genommen,
dieselben zum Verkauf loszuschlagen tekrelirt, und be-

stimmt, daß der Erlös zu Bezahlung dieser Rükstände

verwendet werden solle; und durch diese Verfügung wer-
den nunmehr in sehr kurzer Zeit die Beamtete theils in
baarcmGeld,theils in zinstragenden Delegationen aufdie
restanzlichen Steigerungsfumen gänzlich ausbezahlt seyn.

Aber Bürger Gesetzgeber, auch die Geistlichen haben
dem Vaterlaub mit anhaltender Thätigkeit ihre Bemü- ^

huligen aufgeopfeR. und wo nicht alle,doch die mehrern,
haben ungeachtet ihrer Rükstände, dennoch mit gleichem
Eifer ihtc Amrcpflichlcn erfüllt, und dem Vaterland eben

in den gefährlichst!» Zeiten die wichtigsten Dienste gelei.
stet. Auch ihnen waren ihre Einkünfte vor der Zchend-
Aushebung gesichert, und seither ftyerlichst durch eine

billige Entschädigung ihres Vcrlusts von Staalswegen,
i» leisten zugesagt worden. Eben so dillig, eben io ge-
recht sind daher ihre Ansprüche an den Staat; und dem
noch haben die mehreren von ihnen zwey volle Jahre
und andere mehr noch, von ihrem Gehalte zu fodern,
àvoyl nach, dem Gesetz vom-es. August »798, ihre

Entschädigungen dem Register der gewöhnlichen Ausgm
den der Nation, einverleibt werden sollten, und der Re-
gicrung aufgetragen ward, für ihre Bezahlung unmil-
tclbar oder durch die Vcrwaltungskammern zu sorgen.

Man verwundere sich demnach nicht, wen» sie nach
so langer Zeit und bey der täglichen Zunahme ihres Elend?,
von Ihnen B. Gesetzgeber eine schleunige Hilft begeh,
ren, und um Rettung aus ihrer dringenden Noth bitten.

Sie auf dasjenige zu vertrösten, was in Zukunft von
dem Zchcndausstaiiv möchte eingebracht werden, wäre
sie mit leeren Hvsnmigcn täuschen weil, das davon zu
beziehende in diesem Jahr nicht wohl wird nachgeholt
werden können. Ihre Finanzcommißion glaubt sich un-
gesäumt mil dem Gefttzvorschlag wegen dem Loskauf
der Zehnten beschäftige» zu müssen und obgleich etwas
in demseldea wegen den rükständigcn Zehndcn bestimmt
werben könnte, so wäre es dennoch nicht die Zeit, wo
das Bestimmte eingehen würde, indem die Beziehung
der Abgaben für dieses Jahr, und die allsällige Zchnd»
Ablichtung derjenigen, die sich nicht loßgekaufl haven
werden, dem Grundbesitzer ein mchreres zu thun, für
jezt nicht wohl erlaube» könnten.

In dieser Lage findet Ihre Fmanzcommißion unmaß/
geblich, daß zwar in Betreff der Rükstände der Dekane
und Pfarrer der fünf klaßen der vormaligen Landschaft'
Waabt keine einseitige Verfügung getroffen werden
könne; daß aber hingegen, und da vorgehend schon'-

mehrere ähnliche Zuschriften der Gesetzgebung seyen ein,-
gereicht worden dieser Anlaß benuzt werden soll eine

allgemeine Verfügung zu treffen, durch welche die cinge--

gangene Verpflichtungen des Staais gegen die Geikli.'
chcn, ihre Erfüllung erreichen mögem Zu diesen? Ende

hat Ihre Finanzcommißion die Ehre, Ihnen Bürger'
Gesetzgeber, den folgenden Vv> schlag zu einer Borschaft'
an den Vollziehungsralh, und zwar in gänzlicher lieber,

gehung des Begehrens der Verwahrung gegen Vcräus,'

ftrung der Kirchengürcr, in dem Protokoll Meldung zu>

thun, zu giitfindender Genehmigung oder Abänderung!

vorzutragen: (Die Forts, folgt.)

Finanzmitlis/erium.
Tarif des Verhältnisses d'er fremden Münze,:'

zu den helvetischen, in Betreff der Bezie--
hung des Vifaan Stempeistatt für die vom'
Auslande auf Helvetica gezogenen Wech--
sei driest.

In Gemäßheit des Gesetzes vom n December 18«^
»und des z-. Art, des Beschlusses deS VvllMMgsrachL



von, l». Hornimg I8»l soll dieses Visa an Stempel-
statt zu Ein Batzcji und Sechs Rappen für jede Fr.
zoos oder die Bruchsummc berechnet, und darnach in

folgenden Verhältnissen bezogen werben:

bezahlen die Gebühr der folgenden Columne, zum Bey-
,v<e! Holländische Florins bezahlen so viel a!s

1428 Hr. Fl.; 97; Genuesische Piaster bezahlen so viel

« s ,2zS G. P. u. s. w.
Wenn die Summe der Wcchsclbricfe diejenige» von

der lezten ColuMne des Tarifs übersteigen, so werden
sie ans gleichem Fuße und in gleichem fortschreitendem
Verhälmilse berechnet.

Da dieser Tarif zu einem sehr niedrigen Wcchstlkurse
berechnet ist, so sind die Brüche der Einheiten wegge-
lasten wvedtn, und es wird bey allfältigem Steigen
oder Falle» des Wechselkurses keine Verminderung oder

Erhöhung des Tarifs Platz haben.

Der gleiche Tarif wird auch bey den vom Auslande
alls Hclvelien gezogenen, und in einer von den in dem

selben angezeigten Münzsorten stipullrten, Wechselbrie-

ftn zur Vorschrift dienen.

à i Bz. -uz Bz. îì <» à 8 BZ. s » Bz.
6 R. 2 R. 4R. 6 R.

Kàeizerge'ld, der
Nmechalerzu4Fr.
von. Fr. loco «0vl> -zcocz 40O0 5000

Fr, »zosückcS Geld,
der Neucrbalcr zu
<> Lrv. von div.. 1500 ZGOO 4;co 600s 7500

Amsterdam, derCul-
dm Court, zu 04

28,6Bz. von fl. 7-4 14-8 2142 Z570
Augsburg und Wien,

Gulden Court zu
iü Bz> von st. 6-5 1250 -«75 -500 ZI-5

Frankfurt rc. in Louis-
d'or zu st ri und >s

.Fr. von si. 68» 1Z76 2064 2?)2 Z440
Genua, Purster Nc«.

zu zö Dz. 7/8 von
» » » » Z-4 64z 97- ,296 1620

Homburg« Mark Ln-
brsch Vco. zu iz Bz.
von Mark. «ZZ -666 249? zzz- 4165

Leipzig,Acrchsthaler,
zu -, Dz. 4 Stp.
von Rschlr. Z54 ?»« 1182 1576 1970

Z.vonro, Piaster voir
^ re UIX 'zu zz Bz.
vrn Piaster. ZVZ «06 S--9 1212 i;i5

London u ganz Eng-
land Pfund Grer- »

ling zu 1, z/s Fr.
roii Pf. St. 64 l-8 15- -56 Z20

M.nlaub, Livres
Court, zu z Bz.
Lrvr. Crt. 2020 40OO 6200 IftvOO

Alle Bruchsuinmen von einer Columne zur andern,

Die in fremden, in diesem Tarif nicht alisgestztei»

Münzsortcn stipiilirlen Wechfelbrieft, werden nachdem

m:t.lern, zur Zeit der Bezahlung des Visa, oder zur,

Zeit des Datums des Wcchsclbricfts bekannten, WeH;
scikurse berechnet werten.

Dcr Iinauzministcr der helvetischen Republik
au den Reg. Statthalter des Eant. Bern.

Bern den 14. April rstoi.
Bürger Statthalter!

Ohne.Zweifel haben nun die DàiktSsiatthâlter Jh.
res Cantons durch den Obereinnehmcr die für die scr«

schiedcnen Arten von Vrsa bcsiunmlcn Dcppelr.gifler'
und meine darauf Bezug habenden Anl.ilungeii vom

2;. Hornung erhallen, ich darf also erwarten, daß

dieser Theil des neu.» Finanzsyi cms bereits in thätige

Vollziehung g.'ftzt ist.

Uni tedoch jede falsche Auslegung zu verhindern,,

welcher sich die öffentlichen Beamten und andere Büc«

gcr bey Vollziehung des Art. r des Gesetzes vom

Christmonal, das Visa der ältern Titel belreffnd,
schuldig machen könnten, lade ich Sie ein, den Beam,

ten sowohl als den Steuerpflichtigen frischerdings zu be«

deuten, daß der unabänderliche Zweck des Gesetzes da«

hin gehe, jede Art von Schuldlttelî'zu bcsteure»; dieß

geschieht in Rücksicht derjenigen Schuldverschreibungen,

welche eine Svccialhypsthek enthalte» durch das Zwey

vom Tausend vermittelst der durch den Art. des (Je-

setzcs vorgeschriebenen Vergütung der Grundsteuer durch

den Gläubiger; die Obligationen ohne Epecialhyxothck

sind denn dem Visa von Ein Batzen sur hundert Freu,,

kcn Capital oder dem stussenweisc» Verhä taißst.mpel

unterworfen, so daß also alle Schuldtitel, in welchen

keine Liegenschaften unterpsändlich verschrieben ffd,
und welche entweder ssr Bekanntmachung des Gestzes

oder vor dem Verkauft des Wrrlh-StempelpapierS Ift«

puliit worden, ftlbst wen» Tültbrieft, hypothekarische

oder andre dergleichen Titel denselben zur Sicherheit

oder Hinterlage dienen, nichts desto weniger dem Visa

unterworfen sind, so wie die, welche nach der Gekannt«

machung des Gesetzes ausgefertigt worden, den durch

das obige Gesetz und den Beschluß vom 10. Hornung

vorgeschriebenen stuftmveisen Stempel bezahlen müsse».

Ich ersuche Sie, dieß mein gegenwärtiges Schreiben

in alle Avis, und andre öffentliche Blätter Ihres Cam

tonS einrücken zu lassen. — Revubl. Gruß.

Der Finanzniinister,

(Sig.) NothpleZ»
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